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Erstellungsdatum:                03.04.2025 1Nach DIN 18015-1 ohne elektrische Warmwasserbereitung

Netzanschlussvertrag Strom - Niederspannung Letztverbraucher  

neu
neu

Netzbetreiber
Netze BW GmbH
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart, HRB 747734

Anschlussstelle

Anzahl Wohneinheiten (WoE)1: 
Wirkleistung in kW (nicht bei WoE)1: 
Einspeiseleistung in kW:
Netzebene:
Netzanschluss:
Anschlussnummer:

Niederspannung 0.4 kV  

Anschlussnehmer

Anschlussobjekt

1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Netzanschlussvertrages ist bei einem neuen 
Netzanschluss dessen Herstellung und - ebenso wie bei einem beste-
henden Netzanschluss - der weitere Betrieb des elektrischen Netzan-
schlusses sowie die damit zusammenhängenden Kostenregelungen für 
den Netzanschluss an das Netz des Netzbetreibers als technische Vo-
raussetzung zum Bezug und zur Einspeisung elektrischer Energie 
durch eine oder mehrere elektrische Anlagen.
(2) Der Netzanschlussvertrag gilt für Netzanschlüsse, welche der Ent-
nahme und der Einspeisung elektrischer Energie dienen. Die Netznut-
zung und gegebenenfalls, die Einspeisung elektrischer Energie sowie 
die Betriebsführung sind in gesonderten Verträgen zu regeln. 
(3) Der Netzanschlussvertrag gilt nicht für Sachverhalte, bei denen der 
Anschlussnehmer seine elektrische Anlage unter Inanspruchnahme von 
öffentlichen Verkehrswegen betreibt und andere Anschlussnutzer ihre 
elektrische Energie hierüber beziehen oder als Betreiber von Er-
zeugungsanlagen einspeisen. Ausgenommen hiervon ist die zur freien 
Netzebenenwahl nach § 18 EnWG notwendige direkte, im Eigentum des 
Anschlussnehmers stehende und über öffentliche Verkehrswege füh-
rende Leitungsverbindung zwischen dem Netz der allgemeinen Versor-
gung und dem gemäß Anlage zu versorgendem Anschlussobjekt des 
Anschlussnehmers, über die die gesamte elektrische Energie aus dem 
Netz des Netzbetreibers für das Anschlussobjekt bezogen bzw. Energie 
eingespeist wird. 
(4) Ist der Anschlussnehmer nicht Grundstückseigentümer, hat dieser 
die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstel-
lung oder Änderung des Netzanschlusses beizubringen. 
(5) Wird der Netzanschlussvertrag nicht mit dem Grundstückseigentü-
mer, sondern mit dem Nutzungsberechtigten (z. B. Mieter oder Pächter) 
abgeschlossen, so gilt Folgendes: Soweit in diesem Vertrag Regelungen 
enthalten sind, die den Anschlussnehmer als Eigentümer des 
Grundstücks und der elektrischen Anlage bezeichnen, sind diese Rege-
lungen im vorliegenden Vertrag nicht auf den Anschlussnehmer, son-
dern auf den Grundstückseigentümer bezogen. 

2 Technische Anschlussbedingungen für den 
Netzanschluss

(1) Grundlage für die Erstellung und den Betrieb des Netzanschlusses 
sind die vom Netzbetreiber festgelegten „Technische Anschlussbedin-
gungen“ Niederspannung, gemäß § 18 EnWG inklusive der dazu 
gehörenden Erläuterungen des VfEW, sowie die Einhaltung der allge-
mein anerkannten Regeln der Technik. Zu den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik gehören insbesondere die in den „Technische An-
schlussbedingungen“ genannten technischen Regelwerke. Die jeweils 
gültigen „Technische Anschlussbedingungen“, sowie die dazu gehören-
den Erläuterungen sind unter www.netze-bw.de veröffentlicht. 
(2) Sollten Regelungen in den „Technische Anschlussbedingungen“, 
sowie den dazu gehörenden Erläuterungen von den Regelungen dieses 
Netzanschlussvertrages abweichen, gelten die mit diesem Netzan-
schlussvertrag getroffenen Regelungen vorrangig. 

3 Vereinbarte Leistungen für Entnahme und 
Einspeisung, Baukostenzuschuss  

(1) Die vereinbarten elektrischen Leistungen bzw. die Anzahl aller Ver-
brauchseinrichtungen (Wohneinheiten und Nicht- Wohneinheiten) wer-
den in der Anlage angegeben und dürfen nicht überschritten werden. 
(2) Für das dem Netzanschluss vorgelagerte elektrische Verteilungs-
netz wird auf der Basis der Niederspannungsanschlussverordnung 
(NAV) sowie der „Ergänzende Bedingungen zur Niederspannungsan-
schlussverordnung (NAV) sowie Kostenerstattungsregelungen“ des 
Netzbetreibers ein Baukostenzuschuss (BKZ) in Rechnung gestellt. 
(3) Ein Ausfall der vorhandenen Erzeugungsanlage/n ist bei der Be-
messung der vereinbarten Anmeldeleistung zu berücksichtigen.
(4) Für den Anteil des Bezuges elektrischer Energie, der ausschließlich 
dem Eigenbedarf der nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) geförderten Erzeugungsanlage 
dient, wird kein BKZ erhoben.
(5) Der Anschlussnehmer bezahlt alle Kosten, die unmittelbar mit der 
Herstellung des Netzanschlusses verbunden sind. Dazu gehört neben 
den Netzanschlusskosten auch der BKZ. Die Höhe der Netzanschluss-
kosten und des Baukostenzuschusses ergeben sich aus dem Angebot. 
Führt eine Änderung des Netzanschlusses zu einer Anpassung der 
elektrischen Anlage des Anschlussnehmers, sind die Kosten dieser 
Anpassung vom Anschlussnehmer zu tragen.
(6) Für den Fall, dass der Anschlussnehmer einen Anspruch auf Netz-
ausbau gemäß § 12 Abs. 1 EEG geltend macht und deswegen eine Än-
derung des Netzanschlusses erforderlich wird, tragen der Netzbetrei-
ber und der Anschlussnehmer die dadurch entstehenden Kosten jeweils 
für die in ihrem Eigentum befindlichen Betriebsmittel. 
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4 Besondere Regelungen für Kundenanlagen nach 
§ 3 Nr. 24 a/b EnWG

(1) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, Letztverbraucher in seiner 
Anlage, die von ihrem Recht auf freie Lieferantenwahl Gebrauch ma-
chen, darüber zu unterrichten, dass im Falle der Sperrung der Kun-
denanlage ihre Anschlussnutzung ebenfalls unterbrochen ist. Der An-
schlussnehmer stellt den Netzbetreiber insoweit von Schadenersatz-
ansprüchen dieser Letztverbraucher frei, soweit die Sperrung 
rechtmäßig war. Wird die Kundenanlage von einem Dritten betrieben, so 
ist der Anschlussnehmer verpflichtet, diese Pflicht auf den Dritten zu 
übertragen.
(2) Der Netzbetreiber ist gemäß § 20 Abs. 1d EnWG verpflichtet, die 
Letztverbraucher, die von ihrem Recht auf freie Lieferantenwahl Ge-
brauch machen, über Unterzähler abzurechnen. In diesem Fall erfolgt 
die Abrechnung der Kundenanlage durch Summendifferenzbildung 
zwischen dem Übergabezähler der Kundenanlage und den jeweiligen 
Unterzählern. Kommen für Übergabezähler und Unterzähler unter-
schiedliche Zählverfahren zur Anwendung und entstehen dadurch Ab-
weichungen der abrechnungsrelevanten Werte vom tatsächlichen Ver-
brauch, so akzeptiert der Anschlussnehmer die dadurch entstehenden 
abrechnungsrelevanten Werte. Kommt bei allen Letztverbrauchern das 
gleiche Zählverfahren zur Anwendung, entstehen keine derartigen Ab-
weichungen. Lehnt der Anschlussnehmer die unterschiedlichen Zähl-
verfahren wegen der vorstehend beschriebenen Nachteile ab, hat dies 
zur Folge, dass der Netzbetreiber den Letztverbrauchern, die von ihrem 
Recht der freien Lieferantenwahl Gebrauch machen, kein vereinfachtes 
Zählverfahren anbieten kann, sondern auch für diese Letztverbraucher 
eine registrierende Lastgangmessungen erforderlich ist.  
(3) Betreibt der Anschlussnehmer eine Kundenanlage, über die auch 
Letztverbraucher mit elektrischer Energie beliefert werden, ist der An-
schlussnehmer verpflichtet, diesen Letztverbrauchern mitzuteilen, dass 
sie nicht direkt am Netz des Netzbetreibers, sondern an seiner Kunden-
anlage angeschlossen sind, für die er die Anlagenverantwortung hat. 

5 Haftung  

(1) Für die Haftung des Netzbetreibers bei Schäden des Anschlussneh-
mers oder eines mit dem Anschlussnehmer nicht identischen An-
schlussnutzers als Folge von Netzstörungen, die durch den Netzbetrei-
ber oder durch in seinem Eigentum stehende Betriebsmittel verursacht 
werden, gilt § 18 Niederspannungsanschlussverordnung entsprechend.
(2) In den Fällen gemäß Kapitel 4 Abs. 3 stellt der Anschlussnehmer den 
Netzbetreiber von Haftungsansprüchen Dritter frei, soweit diese bei 
einer Netzstörung (insbesondere Unterbrechung oder Unregelmä-
ßigkeiten in der Stromversorgung) Schaden erleiden, die durch den An-
schlussnehmer oder in seinem Eigentum stehenden Betriebsmittel 
verursacht werden.
(3) Hat der Anschlussnehmer seine Anlagen einem Anschlussnutzer zur 
Nutzung überlassen, bleibt er bei einem vom Anschlussnutzer ver-
ursachten Schaden gegenüber dem Netzbetreibers verantwortlich.
Wird der Netzbetreiber wegen eines Schadens im Sinne von Satz 1 oder 
Satz 2 von Dritten in Anspruch genommen, haben der Anschlussnehmer 
und der Anschlussnutzer den Netzbetreiber von diesen Ansprüchen 
freizustellen. 

6 Blindleistungsbereitstellung 

Die Blindleistungsbereitstellung erfolgt gemäß den Vorgaben der für die 
jeweilige Erzeugungsanlage(n) aktuell geltende(n) Mitteilung(en) zum 
Netzverknüpfungspunkt. Eigentumsgrenze des Netzanschlusses sind 
bei Versorgung über einen Innenraum-Hausanschlusskasten die 
Abgangsklemmen der NH-Sicherungunterteile oder bei einem kunden-
eigenen Hausanschlusskasten bzw. Zähleranschlussschrank die Ein-
gangsklemmen oder die Eingangsklemmen des direkt mit der Sam-
melschiene verbundenen kundeneigenen Zähleranschlussschrankes. 

7 Sonstiges  

(1) Ergänzend zu den Regelungen dieses Netzanschlussvertrages gel-
ten die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV), die Ergänzenden 
Bedingungen des Netzbetreibers zur NAV sowie die Technischen An-
schlussbedingungen des Netzbetreibers. Diese Dokumente sind auf der 
Internetseite des Netzbetreibers veröffentlicht.
(2) Beabsichtigt der Anschlussnehmer, seine elektrische Anlage für ei-
nen der in Kapitel 4 genannten Zwecke zu nutzen, ist er verpflichtet, den 
Netzbetreiber hierüber vorab zu informieren. 

8 Schlussbestimmungen  

(1) Sollten sich künftig das EnWG, das EEG, das KWKG oder einschlä-
gige Verordnungen ändern bzw. sollten die Regelungen zukünftiger 
Gesetze und Verordnungen diesem Vertrag entgegenstehen, so sind 
beide Vertragspartner berechtigt, eine Anpassung des Vertrages zu 
verlangen. Gleiches gilt für den Fall entsprechender bestands- bzw. 
rechtskräftiger Entscheidungen von Gerichten oder Behörden, insbe-
sondere der Bundesnetzagentur. 
(2) Sofern die Energieanlage als Kundenanlage gemäß § 3 Nr. 24a oder 
Nr. 24b EnWG an das Stromnetz des Netzbetreibers angeschlossen 
wird, ist aufgrund des EuGH-Urteils vom 28.11.2024 in der Rechtssache 
C-293/23 bis zu einer Klarstellung durch Bundesnetzagentur, Gerichte 
oder den Gesetzgeber ungewiss, ob die Energieanlage als Kunden-
anlage oder als (Verteil-)Netz einzustufen ist. Der Netzbetreiber behält 
sich daher vor, diesen Netzanschlussvertrag außerordentlich zu 
kündigen und einen neuen Netzanschlussvertrag anzubieten, sollte sich 
infolge dieser Klarstellung ergeben, dass es sich bei der Energieanlage 
nicht um eine Kundenanlage im Sinne von § 3 Nr. 24a EnWG bzw. § 3 
Nr. 24b EnWG handelt. 
(3) Mit Inkrafttreten dieses Vertrages verlieren alle früheren Netzan-
schlussverträge zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetrei-
ber, die sich auf die von diesem Vertrag erfassten Anschlussstellen be-
ziehen, ihre Gültigkeit.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht berührt. Beide Vertragspartner verpflichten sich, die unwirk-
samen Bestimmungen durch im wirtschaftlichen und technischen Er-
folg möglichst gleichkommende Bestimmungen zu ersetzen. 
Entsprechendes gilt, wenn während der Laufzeit des Vertrages eine 
ausfüllungsbedürftige Regelungslücke entsteht.
(5) Gerichtsstand ist Stuttgart. 

9 Inkrafttreten  

Dieser Netzanschlussvertrag tritt mit Zugang der vom 
Anschlussnehmer in Textform erklärten Auftragserteilung in Kraft, mit 
der der Anschlussnehmer diesem Netzanschlussvertrag zustimmt.


